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Betriebsaufgabe und Steuern 
Leider ist die Weiterführung des Betriebes 
nicht immer gesichert und viele Betriebsleiter 
stehen im Alter von 65 vor der Frage, wie es 
weiter geht. Die Direktzahlungen bildeten bis 
dahin einen wichtigen Einkommensbestand-
teil. Falls die Ehefrau einige Jahre jünger ist, 
kann der Betrieb bis zu deren vollendetem 65. 
Altersjahr unkompliziert auf ihren Namen 
weitergeführt werden. Die Auszahlung der 
Direktzahlungen erfolgt dann auf den Namen 
der Ehefrau. Bedingung ist, dass die Partnerin 
die Ausbildungsanforderungen erfüllt oder 
vor der Übernahme während mindestens 10 
Jahre auf dem Betrieb mitgearbeitet hat.

Die Betriebsaufgabe oder Umstrukturie-
rung nach Alter 65 kann grosse steuerliche 
Konsequenzen auslösen, da unter Umständen 
stille Reserven auf dem Inventar oder auf den 
Grundstücken aufgelöst werden müssen. So-
lange diese Gelder in fl üssiger Form vorhan-

den sind, können entsprechende Steuern in 
der Regel auch bezahlt werden. Tückischer 
ist es, wenn durch diese Umstrukturierung 
die Vorzugsbesteuerung entfällt und uner-
wartet die Steuern durch den Steuerkommis-
sär veranlagt werden.

So kann zum Beispiel die ergänzende Ver-
mögenssteuer erhoben werden, wenn zum 
Ertragswert bewertete Grundstücke der 
land- oder forstwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung entfremdet werden. Bei der Ver-
pachtung an einen Golfplatzbetreiber ist die-
ser Tatbestand bereits erfüllt. Praktisch alle 
landwirtschaftlichen Betriebe werden im 
Geschäftsvermögen geführt und das Ein-
kommen ist Einkommen aus selbständiger 
Erwerbstätigkeit. Darauf sind Beiträge für 
die AHV zu bezahlen. Eine Überführung vom 
Geschäftsvermögen in das Privatvermögen 
wurde vom Steueramt des Kantons Zürich 

selten aktiv durchgeführt. Zu den im Rahmen 
der Unternehmenssteuerreform II eingeführ-
ten Gesetzesänderungen besteht aktuell 
noch keine bewährte Praxis zur Umsetzung. 

Beruhigend ist, dass bei der Verpachtung 
eines Geschäftsbetriebes die Überführung 
aktiv beantragt werden muss. Wird weiter-
hin ein positives Ergebnis aus selbständiger 
Erwerbstätigkeit deklariert und die bisherige 
Deklaration weitergeführt, so wird das 
Steueramt bei vollständig in der Landwirt-
schaftszone liegenden Betrieben kaum eine 
Überführung veranlagen.

Die Vergangenheit zeigt, dass im Kanton 
Zürich im landwirtschaftlichen Bereich selten 
Überführungen vom Geschäftsvermögen in 
das Privatvermögen erfolgen. Diese zurück-
haltende Praxis wird sehr wahrscheinlich 
auch weitergeführt. Tatsächlich handeln die 
meisten Steuerkommissäre auch ökonomisch, 

d.h. die fi nanzielle Situation des Steuerpfl ichti-
gen wird berücksichtigt. Dies natürlich nur, 
wenn der gesetzliche Rahmen dafür existiert.

Die Zukunft ist auch hier schwierig einzu-
schätzen. Die fi nanzielle Lage von Bund, Kanton 
und Gemeinden entwickelt sich eher negativ. 
Diverse Länder entdecken, dass die Schweiz 
ein reiches Land ist für diverse wie auch immer 
geartete Geldforderungen. Die Unternehmens-
steuerreform III ordnet sich internationalen 
Zielen unter. Dass die Steuern tendenzmässig 
steigen, erscheint mir wahrscheinlich. Aus 
diesen Gründen raten wir vermehrt dazu, eine 
landwirtschaftliche Liegenschaft bei Aufgabe 
der selbständigen Erwerbstätigkeit mit An-
wendung der privilegierten Besteuerung in das 
Privatvermögen zu überführen.
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Verkauf landwirt-
schaftlicher 
Grundstücke und 
Liegenschaften
Gemeinsamer Kurs von 
RA Dr. Jürg Niklaus, ATZ und ZBV

Beim Verkauf von landwirtschaftlichen 
Grundstücken und Liegenschaften sind 
diverse bodenrechtliche, pachtrechtli-
che, steuerrechtliche, versicherungs-
technische und raumplanerische Rah-
menbedingungen zu beachten. 

Der Kurs richtet sich an Landwirte und 
Nichtlandwirte, welche sich allgemein 
über den möglichen Verkauf ihrer land-
wirtschaftlichen Grundstücke und/oder 
Liegenschaften orientieren möchten. 

Datum: Donnerstag, 20. März 2014

Zeit: 13.15 bis 16.00 Uhr

Ort: ZBV, Lagerstrasse 14
  8600 Dübendorf 

Kosten: Fr. 60.-/Person 
  (plus Fr. 30.- pro weitere 
  Person des 
  gleichen Betriebes)

Referenten: Anwaltskanzlei Niklaus, 
  Dr. Jürg Niklaus

 Rechtliche Aspekte 

 AGRO-Treuhand Region 
 Zürich AG, 

Hans Ulrich Sturzenegger
  Steuerfolgen

  Zürcher Bauernverband:
Urs Wernli

  Fragen zur Versicherung

Hansueli Lareida
  Pachtrecht, Raumplanungs-
  recht

Anmeldung bis am 06.03.2014 
direkt beim 
ZBV
Lagerstrasse 14
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 33.  �
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Samstag, 08. März 2014 in der Markthalle 

Versteigerung ab 11.00 Uhr, Besichtigung ab 9.30 Uhr

Agenda: 
08. März Zucht- u. Nutzviehauktion Rothenthurm / SZ
 22. März Braunvieh im Mittelpunkt, Sachseln / OW 
26. März Chommle Auktion, Gunzwil LU (LU BVZV) 
05. April  Genossenschaftsschau in Menznau / LU 
12. April  Gotthard Open 2014 in Ambri / TI 
10. Mai Zucht- u. Nutzviehauktion Rothenthurm / SZ 



Im Katalog sind 30 Braunviehkühe und 
Rinder sowie sieben Jungtiere. Der mittlere 
Milchwert der Tiere beträgt 110 Punkte.  
83 % der Kühe u. Rinder sind hornlos. Sie 
stammen von den aktuellsten Stieren ab. 

Es laden ein: Schwyzer Viehvermarktungs AG & 
Gantrufer Bruno Furrer 

Kataloge bei: SViAG Rothenthurm, 041 825 00 60
oder www.bvsz.ch

Vieh aus der Zentralschweiz
Rickenbachstr. 33, 6430 Schwyz 
077 452 40 02    info@vieh-zentralschweiz.ch 

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.chG
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Für die Bauernfamilien!

Mit uns haben Sie viele 

Vorteile: natürlich

versichert!

 Fenster Dörig AG • 9050 Appenzell  
Tel. 071 787 87 80 • www.doerig.ch

    Holz/Metall- und 
   Kunststoff-Fenster
   Qualität, Funktionalität,  
 Wärme- und Schalldämmung

 

Jetzt ist die Jahreszeit für 
Bodenproben 
 

• Maschinenringmitglieder 
analysieren beim Labor Ins 
Bodenproben für 25.00 CHF statt 
41.00 CHF. 

 

• Maschinelle Bodenbeprobung für 
49.00 CHF. Im Preis inbegriffen ist 
die Entnahme der Probe sowie die 
Analysekosten. 

   

   Maschinenring Zürich 
   Neuwiesenstrasse 5, 8630 Rüti 
   Tel.: 055 251 41 41 / Mail: info@maschinenring.ch 
   www.maschinenring-zh.ch / www.facebook.com/mrzuerich 

AGRO-STAR SUISSE 2014 SIND BEKANNT

Beat und Martin Jucker gewinnen Preis
In St. Gallen ist im Rahmen der 
«Tier & Technik» den beiden 
Unternehmern Beat und Martin 
Jucker der diesjährige Titel 
«Agro-Star Suisse 2014» verliehen 
worden. Damit wird ihre grosse 
unternehmerische Leistung bei 
der Entwicklung ihres Landwirt-
schaftsbetriebes belohnt.

RoMü. Ohne die beiden Tausendsassas 
Beat und Martin Jucker gäbe es wohl 
einiges nicht, oder mindest nicht so, 
wie wir es jetzt kennen. Es waren 
diese beiden, welche dem inländi-
schen Melonenanbau zum Durch-
bruch verhalfen. Sie waren es, welche 
den Speise- und Zierkürbisanbau im 
grossen Stil landesweit salonfähig und 
zu einem Kultgemüse machten. Und 
jüngst wurden gar 300 Weidegänse ge-
halten und sie haben auf ihrem Hof in 
Seegräben und den beiden anderen 
Standorten  einzigartige Oasen ge-
schaffen, welche Tausende von Besu-
chern fast täglich neu begeistern. Da-
bei war ihr Weg durchaus nicht nur 
gradlinig und erfolgreich. Manch ein 
Stein lag und liegt im Weg und sie 
mussten auch am eigenen Leib erle-
ben, dass Erfolg und Misserfolg sehr 

nahe beieinander liegen. Das grosse 
Verkehrsaufkommen in und rund um 
Seegräben bei den Events trägt «Jucker 
Farmart» nicht nur Freu(n)de ein, son-
dern bringt immer wieder Ärger und 
Knatsch. Dass sie dann durchaus ganz 
in ihrem innovativen Geist mit neuen 
Ideen beispielsweise mit einer direk-
ten Luftseilbahn vom Bahnhof Aathal 
reagieren, zeigt, dass sie gewillt sind, 
auch mit unkonventionellen Lösun-
gen an ihrem grossen laufend neuen 
Projekt mit viel Unternehmergeist 
festzuhalten.  Auch ihre direkte Lage 
am Pfäffi kersee macht die Situation 
nicht einfacher, weil hier auch zusätz-
lich eine Unzahl an Ämtern und ande-
ren Organisationen bei allen Ideen 
mitreden will und kann. 

Der Agro-Star Suisse zeichnet  her-
ausragende Persönlichkeiten aus, die 
Positives in der Landwirtschaft beweg-
ten und bewegen. Initiiert wurde der 
Preis von der «Tier & Technik» in Zu-
sammenarbeit mit dem «Schweizer 
Bauer» und unterstützt von der Mobi-
liar. Für den Preis kann jeweils jeder-
mann einen Nominationsvorschlag 
einreichen. Jetzt geht dieser erstmals 
2006 verliehene Preis nach Seegräben 
ins Zürcher Oberland. 

Jetzt ist ihre Arbeit mit einer weite-
ren ganz besonderen Auszeichnung 
belohnt und gewürdigt worden. Was 
1997 mit einer grossartigen Kürbisaus-
stellung  mit 10 Tonnen Kürbis in 80 
verschiedenen Sorten mit 150000 Be-
suchern in zwei Wochen begann, ist 
heute ein sehr vielseitiges, immer 
noch landwirtschaftlich geprägtes Un-
ternehmen geworden. Den beiden Un-
ternehmern aus Seegräben wurde die 
Krone des Agro-Star Suisse 2014 aufge-
setzt. «Die beiden denken nicht klein 
– klein, sondern gross – gross. Sie wol-
len unkompliziert leisten, was ihnen 

hilft, dass sie als Bauern gewohnt sind, 
hart zu arbeiten», hielt Christian Belz, 
Präsident der Jury für den Agro-Star, 
in seiner Laudatio fest. Die beiden Brü-
der zeichnen sich durch ein unter-
schiedliches Naturell und Fähigkeiten 
aus.  Sie müssen sich längst nicht mehr 
gegenseitig beweisen, wer der Bessere 
ist. «Beat macht die Geschäftsführung 
und Martin kümmert sich besonders 
um die strategische Weiterentwick-
lung. Es ist für sie eine besondere Her-
ausforderung, bei ihrer Grösse, ihre 
Dynamik und Innovationskraft zu be-
halten. �

Jurymitglied Gian Bazzi (rechts) überreicht Martin Jucker den 
Agro-Star Suisse-Preis 2014




